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Sclu geehrte Damen und Herren, 

ich danke Jhnen für die Zuleitung des EntVvUrfs. 

Zu einreinen Vorschriften nehme ich S1ellung; 

Die Vorschrift, die die Befugnis der obersten Schulaufsichtsbehörde zur Anordnung externer 

Evaluationen und Untersuchungen zu Schülerleistungen Lmd eine verpflichtende Tcilna.."lune 

der Schüler wm Gegenstand hat, enthält keine weiteren Festlegungen zum Verfahren, zu 

Einzelheiten, Umfang, Tiefe und Ausmaß der beabsichtigten Datenverarbeitung. In der Be

gründung ist unt.;r anderem von "internationalen Schul!eistungsuntersuchungen", "zentralen 

Überprüfungen des Erreichens der Bildungssta...11dards" sowie ,,V ergleichsarbeiten zur landes

internen und länderübergreifenden Überprüfung der Leistungsfähigkeit" die Rede. Eine 

.,damit verbundene Datenerhebung" wird ausdrücklich gmannt und erkannt, dennoch erfolgt 

keine weitere Konkretisienmg und Erläutenmg in Bezug auf eine personenbezogene Daten-

vcrarbeitung. >-'ach der Begründung sollen die Untersuchungen von wissenschaftlichen Ein

richtungen - d.h. dritten Stellen- im Auftrag der obersten Schulaufsichtsbehörde erfolgen. 

Offen bleibt, inwieweit die Auftragnehmer personenbeziehbare Schülerdaten verarbeiten 

oder die Untersuchungen anonym oder pseudonym - datensparsam ~ durchgefiilu1 werden 
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sollen bzv,'. we!che Daten bei den AuHragnehrnern gespeichert werden können, an die Schu

len oder andere sächsische öffentlich;:; Stellen zurückühermittelt werden sollen, auch der 

Lmgang der Schulen mit den 1\uswertungen und Informationen und die (Einsichts-)Rechtc 

der Bdroffenen. Alles bleibt ungeregelt. Um Auftragsdatcm:erarbeitungsverhältnisse dürfte 

es sich bei den Untersuchungen jedenfalb nicht mehr handeln. vgl. § I SächsDSG. 

Tch empfehle, ein gleichmäßiges und gnmdrcchtsschoncndes Verfahren durch eine genauere 

Regelung im Gesetz oder wenigsü::ns durch Rechtsverordnung sicherzustellen. 

~ 4.f_ 

Das Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischem Förderbedarfs geht naturgemäß mit 

einer erhöhten und intensiven Datenverarbeitung mit mehreren beteiligkn d3tenverarbeiten

den Stellen einher. I lcrvorzuhcben ist dabei auch, dass im Zusammenhang mit der .Feststd

lung des sonderpädagogischen Förderbcdarfs gesundheitsbezogene Daten, die als besonders 

schützcns'>verte Informationen anzusehen sind, verarbeitet werden körmen sollen, vgl. § 4 

i\bs. 2 SächsOSG. 7.u erwägen \Väre daher, eine Verordnungsermächtigung und -pflicht in 

das Gesetz aufzuneluncn, so dass das V erfahren und die Datenflüsse und Befugnisse der 

beteiligten Stellen w1d die Rechte der Betroffenen normenklar und ticfergehGnd geregeh 

werden können. 

§_~~bs. 4 Abs,5 

Absat;;: 4 legt fest, dass die Grundschulen mit den Kindergärten und Horten ihres Schulbe

zirks zusammenzuarbeiten haben, Allerdings bezieht sich die Regeiung auf die sogenannte 

,,Schuleingangsphase·', Nicht konkretisiert bleibt, welche Beiträge Kinde1tagesstätten im 

Zusammenhang mit der Schuleingctngsphase gegenüber der Grundschule bzw. die Grund·· 

schule gegenüber den Kindertagesstätten tatsächlich leisten sollen. Jedenfalls gehe ich davon 

aus, dass das Zusammenarbeitsgebot keine personenbezogene Datenverarbeitung in Bezug 

auf die Kinder in den Kindertagesstätten bzw·. die Grundschüler einschließt und die Grund

schulen bzw. Kindertagesstätten hcfugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten. 

Personenbc7.ogene DatctTverarbcitung ist hingegen nach Absatz 5 vorgesehen. In Abs, 5 

Satz 1 isl die Rede Yon .,ganzheitlicher Belremmg''. Der Begriff taucht auch in § 13, der 

Vorschrift für die Förderschulcn auf. Übemommen \\11Jrde der Begriff offenbar aus dem Ge~ 

setz über Kindertageseinrichtungen, vgl. dort unter § 2 Abs. 2, ohne dass dies näher definiert 
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worden wäre. Die unkonturierte Bedeutung im Gesetz wirkt sich auf Umfang, Tlete und 

Ausmaß einer angestrebten Datenverarbeitung aus, wenn an die Betr~uung in Satz 2 eine 

gegenseitige Unterstützungspflicht angeknüpft wird. Nach Satz 2 sollen Kindergarten, 

Grundschu!e, Hort und Fördcrschule sich gegenseitig bei der Förderung der _,kognitiven, 

sprachlichentmd motorischen Entwicklung der Kinder" unterstützen. Gemeinsam mit Satz 3 

ergibt sich eine Zusammenarbeit. die unübersichtlich ist. Ich \vende mich gegen die Rege-· 

lung der vorgesehenen personenbezogenen Datenverarbeitung in der vorgeschlagenen Fas

sung: 

1. Satz 3 nimmt ßezug auf die datenschutzrechtliche Eim~;illigung gemäß 9 4 

SächsDSG. Envähnt wird auch Absatz 2 der datenschutJ::geseLdichen Vorschrift. 

Gemeint ist wahrscheinlich "§ 4 Abs. 1 Nr. 2 SächsDSG", da der Regelungstext auf 

die Einwilligung bezogen ist. 

Sofern an der Vorschrift testgehalten werden soll, \Väre das also zu korrigieren. 

2. Bereits in der Vergangenheit hatte ich mich darum bemüht, dass die int<.wmationelle 

Trennung zwischen Kindertagesstätten und Schulen erhalten bleibt, vgL auch 12. TB, 

7.1. Entscheidend ftir die schulische Arbeit sind allein die Leistung und das Verhal

ten des Kindes in der Grund- und förderschule. Dies muss eine Datenverarbeitungs

regelung berücksichtigen. 

3. Hinzu kommt die Nicht-Voraussehbarkeit des Bildungswegs der Kinder in Bezug auf 

die Auswahl der Schule, die etwaige vorsorgliche und präventive Bemühungen in 

vielen Fällen ins Leere lauten und damit wirkungslos machen v.ilrde. ganz abgesehen 

von der Tatsache, dass bei Kindern des entsprechenden Altcrs die Entwicklung sich 

so sehr verändern kann, dass sich der gemessen am z,.vcck betriebene Au:f\vand rela

tiviert. Bereits die Geeignethcit der beabsichtigten Maßnahme steht so in Frage. 

4. Der Fntwurf bietet mit der Regelung rrur scheinbar eine Optimierung der Betreuung 

von Kindern, die eingeschult werden sDllen. Tatsächlich ergeben sich generell Zwei

fel, ob die Schul- und Kindctiagesstättcnvcrwaltungcn in Anbetracht ihrer Ausstat

tungen zeitlich, personell und fachlich in der Lage sinct, die ihnen mit der vorgesehe

nen Regelung übertragC"nen Befugnisse effektiv und wirkungsvoll zu nutzen und aus

gewählte Kinder gezielt zu fördern. Auch belastbare Einschätzungen darüber, inwie

weit Lehrer auf einzelne Schüler bezogen, die ihnen eingeräumten infonnationellen 

Ylöglichkeiten tats.ächlich nut7.en '<vürden, sind mir nicht mitgeteilt worden. Da es 

sich auch um zusätzliche außerunte~Tichtlichc Geschäftsahläufe handelt, ist aufgrund 
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des lehrerseitig aufzubringenden Zeitauf\\·ands nach allg~meiner Lebenserfahrung 

und unter Betrachtung vergleichbarer VerYYaltungsabläufe zu erwarten, das:; die ge

setzlich zugänglich gemachten Infonna.tionsquellen tatsächlich nicht genutzt oder nur 

von Fall ül fall und dann lediglich- in wenigen Einzdfällen- Daten latsächlich be

zogen werden oder Gespräche geführt werden \\'Ürdcn, nämlich in den sogcnmmten 

,.Problem fallen" - sofern denn dann Einwilligungen auch v0rliegen sollten, Demge

genüber \vird nach der gesetzlichen Fass1mg zu en:varten sein, dass die Schulen ver

sucht sein werden, sich zunächst von sämtlichen Eltemsorgeberechtigtcn der Kinder 

in den Kindertagesstätteneinrichtungen über Formulare Einv~~·iliigungcn ~ auf Vorrat ~ 

zu heschaffen. 

Ein vorgesehenes aufwendiges Verfahren, bei dem Lehrkräfte sich individuell mit 

Entwicklungsständen von Schülcm auseinandersetzen sollen, bei dtmen nicht fest

steht ob diese jemals an ihrer Schule eingeschult werden, ist weder effektiv noch le

bensnah. 

5. Sofern die Staatsrcgicmng gleichwohl an der Datenvcrarbeiümg festhält, ist auch nur 

die vorgesehene Eimvilligungslösung verfassungsgerecht Nicht vertretbar wäre es 

hingegen, dass sich Kindertagesstätteneinrichtungen und Schulen ohne Wissen und 

Wollen der Eltemsorgeberet:htigten bzw. gar hinter deren Rücken austauschen. Auch 

dass Lehrkräfte in die Ent\vicklungsdokumcntationen lediglich "Einsicht zu nehmen'' 

befugt sind, betrachte ich als positive Festicgung. Damit wird klargestellt, dass die 

Schule z. B. nicht berechtigt sein soll, Entwicklungsdokumentationen zu kopieren 

und Dossiers zu den Schülern w außerschulischem (Vor-)Verhalten anzulegen. 

Allerdings hcdeuten die Freiwilligkeit und Eimvilligungslösung und andere Be

schränkungen eben auch, dass keine gleichmäßige Datenverarbeitung der VerwaltLmg 

stattfinden darf und ich bezw·eitle stark, dass eine derartige unglciclunäßige Daten

verarbeitung in Bezug aufdie Scbüler für die slaatlidlcll Schulen opportun sein kann, 

lch rate daher daztl, Satz 2 und Satz 3 zu slreichen. 

§ 7 Abs. 1 

lch gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit nach Satz 2 ohne die Verarbeitung personcn

bet:ogener Daten stattfinden kann und soll. 

§ 13 Abs. 6, Ak 9. Abs. 10 
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Die Regelungen zu Förderschulen enthalten V.'iederum in Absat.1 6 und Absatz 9 Fcstlegun~ 

gen zu einer Zusammenarbeit unterschiedlicher Stellen. 

ln Bezug auf Absatz 6 cmpfehle ich, soweit laut Begründung zum Ent\.\urf ein "Beratungs-, 

Unterstützungs- und Koordinierungssystem" geschaftCn werden soll, die Beziehungen und 

Befugnisse der Stellen untereinander und zu den Betroffenen genauer --jedenfalls in einer 

Rechtsverordnung - zu regdn. Dabei gehe ich dav-on aus, dass Absatz 6 sich \\'tgen der in·· 

dividucllen Beratung auch auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bezieht 

fn Absatz 9 wird auf eine Einwilligung der Elternsorgeherechtigten, was die Zusammenar

beit der Förderschnle mit Kindertageseinrichtungen und anderen Steilen betrifft, verzichtet. 

/war heißt es in der Begründung, dass zu berücksichtigen sei, dass "insbewndere ein Groß

teil der Schüler bereits vor der Einschulung zwn Verfahren zur Feststellung des sonderpäda

gogischen Förderbcdarfs gemeldet wird", doch erklärt das nicht, \v:uum in den anderen Fäl

len in denen keine Anmeldung erfOlgt ist, eine Befassung verschiedener Stellen ohne eine 

vorhergehende Beteiligung der (einwilligenden) Elternsorgeberechtigten möglich sein soll. 

V./ as Absatz 10 anbelangt, gehe ich davon aus, dass keine personenbezogene Datenverarbei

tung intendiert ist. 

§ 23. 

Zu der Regeiung habe ich keine Anmerkungen. Ich erwarte, dass ich bei dem Ent\\-urf einer 

zu erlassenden Rechtsverordnung bcteili,gt werde. 

q 23a 

Die Vorschrift regelt einen Anspruch der Schulaufsichtsbehörde, statistische Denen zu be

ziehen. Es handelt sich nicht um personenbezogene Daten. 

§ 29 

Keine Anmerkungen. 

§ 31 Abs. 3, Abs. 4 

Die Regelung bestimmt, dass zur Cberwachw.g der Schulpflicht die Schulen in freier Trä· 

gerschaft verpflichtet sein sollen, erforderliche personenbelogene Daten in der von der 

obersten Schulaufsichtsbehörde bereitgestellten Schulvenvaltungssoflware zu verarbeiten, 

SaxSVS. Die entsprechende Vorschrift greift damit in die Selbstorganisation der Schulen in 
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freier Trägerschaft ein. ;\~ach meiner Überzeugung ist die Vorschrift nicht ohne weiteres ver

fassungskontünn. 

Zu Absatz 4 habe ich keine Anmerkungen. Die Regelung entspricht de.r bisherigen Rechtset-

zung. 

§ 35a Abs. 3. Abs. 4 

Eine \Veitere Regelung zur Zusammenarbeit: In Absatz 3 ist nicht normenklar geregelt, in 

welchem Umfang die genannten übergreifenden Kooperationen mit Hochschulen, .For

s~~hungseinriehtw1gen, Vereinen oder Verbänden eine Datenverarbeitung nach sich ziehen., 

welche Daten der Schüler bei diesen Einrichtungen verbleiben, übermittelt v,:erden oder wel

che Informationen an die Schulen durch die Kooperationspartner gelangen künncn sullen. 

Eine materiellrechtliche Regelung. die die Datenverarbeitung konkreter nonnie1i, ist erfor

derlich. 

Das gesetzliche Bekenntnis im nächsten Absatz ist überflüssig. Beratungsangebote zur indi

viduellen fördenmg der Schüler bestehen bereits an den Schlllen. Die Vorschrift ist auch 

insofern Zü lnkonkret, als dass nur die Cebiet~körperschafl "Freistaat Sachsen" die Aufgabe 

zugewie::;en ~md nicht gleich einer bestimmten Behörde übertragen wird. Auch im Verwal

tungsorganisationsrecht des freistarrtes taucht eine diesbezügliche Aufgabe, die "Förderung 

begabter Schüler'·, nicht auf. 

Absatz 4 rate ich zu streichen. 

Erneut findet sich in Satz 1 eine Vorschiift zur Zusammenarbeit, diesm_al zur kulturellen 

Zusammenarbeit. Partner sollen dabei die Träger der ö±Ientlichen und der freien Jugendhilfe 

sowie Schulsozialarbciter, außerschulische Einrichtungen, Betriebe, Vereine, Kirchen, Ein~ 

richtungton der kulturellen Bildung tmd der \A/eiterbildung. sowie Pmincr im In, und Ausland 

sein. also potentiell jede öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle im In- und Ausland. Nach 

meiner Überzeugung solkn im Rabmen dieser Zusammenarbeit keine personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden, 

Erneut taucht ein Kooperalionsgcbot Zi.vischen Horten und Schulen auf. Eine ZusammC"nar~ 

beitsvNschrift findet sich aber schon in § 5. Zur Klarstellung sollte § 35b n-entuell mit 

.,Kuiturelk l:usammenarbeif• überschrieben s.::in. 
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§ 3Rh 

Die Regelung zu E-Learning-Verfahren beschränkt sich auffachoberschulen, Fac-hschulen, 

Schulen des zweiten Bildungsweges und auf etweiterte Bildungs:mgebote der beruflichen 

Schu!J-entren und hierbei auf eine "Lnterrichtung längerfristig erkrankter Schüler und zur 

Förderung individueller besonderer Begabungen''. Auch soll die oberste Schulaufsichtsbe

hörde durch Rechtsverordnung festlegen, llir welche Fäch.:r, Kurse oder Lehrplaninhalte E

Learning-Verfahren zum Einsatz kommen. 

Die Regelungen erscheinen mir angesichts einer sich cnt'Aickelndcn Praxis an den Schulen 

nicht ctu~rcicbend w sein. Bereits gegenwärtig kommen nicht nur im Bereich der Fachober

schulen, Fachschulen und beruflichen Schulzentren E--Leaming-Verfahrcn zum Einsatz, au

tomatisierte \! ~rHlhren, die SehtHer über das Internet oder als lokale Amvender <ll Rechner

plätzen in den Schulen nutzen sollen. Weder erfolgt der Einsatz solcher Verfahren einheit

lich, noch geprüft. Insofern sollte der Gesetzgeher nach meiner Überzeugung umfassendere 

Vorsorge und Festlegungen treffen, dass die Schulaufsichtsbehörde E-Learning-Verfahren in 

Bezug auf Infonr,ationssicherheit und datenschutzgerechte EinsatzmögEchkei1"en prüft und 

freigibt tm1 einem sich anbalmendcn "Wlldwuchs'· vorzubeugen. 

bveckmäßig wäre darüber hinaus, auch den Einsatz von Hardware, z. B. "tablcts" und ande

ren modernen Tcchnologien im Unterricht mitzuregeln. 

§43 

Der Kreis der teilnehmenden Gruppen an der Schulkonferenz wird enveitert. Soweit auf der 

Schulkonferenz personenbezogene hilialte thematisiert \verden, sollten Teilnahmen nicht 

stimmberechtigter Vertreter nur bei Erfordcrlichkeit stattfinden. 

§ 50a Abs. I 

Nach der Regelung soll die Schule Maßnahmen nach dem Gesaz zur Kooperationen und 

blfOrmation im Kinderschutz einzuleiten befugt sein. Voraussetzung ist, dass den Lehrcm an 

den Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft in Ausübung ihrer berutlichen Tätigkeit 

"ge>vichtige Anhaltspunkte für die Gefäh1dung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendli

chen" bekannt V.'erden. Gegen die Änderung erhebe ich keine Einwände. 



§_62 

Absatz 2 der Vorschrift sieht vor, dass Eltern, die ihre Kinder an einer Schuk in freier Trti

gerschaft angemeldet haben, "verptlichtet werden können" sollen, dies unter 1\ngabe der 

Schule in einer bestimmten Form und innerhalb einer Fr\si der Grundschule in öffentiicher 

Trägerschaft des Schulbe:.cirb zu statistischen Zwecken mitzuteilen. Ich empfehle die Vor

schrift zu streichen, denn darüber hinaus sollen auch Schulen in freier Trägerschaft ver

pflichtet l-verden können, Entscheidungen zur AufnaluLle von Schülern in einer bestimmten 

Form und innerhalb einer Frist der Schulaufsichtsbehörde zu statistischen Zv..reckcn mitzutei

len. Eine Verpnichtung von Eltern in den Schulordnungen zu statistischen Zwecken wird 

crwatibar auf keine Akzeptanz stoßen und sich nach meiner Überzeug\ffig in der Verwa\

tLmgspraxis nicht durchsetzen lassen bz\V, in der Kontrolle zu auCwt'ndig sein. 

Daher erscheint es zweckmäßiger, sofern die statistischen Daten überhaupt benötigt werden, 

ggfs. eine Ptlicht der mit rcchtlich~n Fragen vertrauteren Bildungscirrrichtungcn. der Schulen 

in freier Trägerschaft, vorzusehen. vgl. 1. a) und b) sowie 4. a) und b ) . 

. §.i!)a {\bs.l. Abs. 2 

Satz 1 der Regelung betrifft lediglich cln,~n Teil der vielfaltigen Bereiche des Schuldatcn

schutzes. 

Zu prüfen wäre, ob SaLz 2 des Absat:.-:es l mit§ 2 Abs. 4 SächsDSG abgestimmt ist, da mate

riellrechtliche Gesetze, d. h. auch Rechtsverordnungen des Kultusministeriums speziellere 

V orschriflen im Sinne des § 4 Abs. 1 SächsDSG sind, nicht nur das Schulgesetz mit seinen 

Datenverarbeitungsbestimmungen selbst. 

Die Regelung in Satz 3 des ersten Absatzes, dass die oberste Schulaufsichtsbehörde ermäch

tigt '\Vird, Einzelheiten der Datenverarbeitung durch RcchtsverorJ.nung zu nonnicren, er

scheint zu allgemein. Zweckmäßig wäre es, konkret festzulegen, welche Sachverhalte und 

Bereiche durch die Rechtsverordnung geregelt werden sollen. Hinzu kommt, dass zum Teil 

bereichsspezifische Ret.:htsverordnungen vorgesehen sind, die auch Datcnschutzbestimnmn

gcn mit enthalten. So kollidiert die Verordnungsennächtigung mit anderen Verordnungser

mächtigungen im Gesetz. 

Zweckmäßiger wäre es nach den 0bcnstehendc:n Ausführungen meiner Überzeugung nach 

daher ge\'~/esen, die allgemeinen Gnmdsät?:e der Datenverarbeitung im sächsischen Schuh\.-e

sen in einer Verordmmg mit einer entsprechenden Ermächtigung zu regeln, vgl. Gesetz zum 

Datenschutz im Schulwesen (SchuldatcnschutzgesetL) vom 27. Februar 2007 (Brem.GBI. 
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S. 181 - 206-t.> 1), geändert dutch Artikel 3 des G~~etzes vom 22. Juli 2014 (Brcm.GßL 

S. 372) der Hansestadt Bremen oder die Datenschutzverordnung-Schufe vom n.09.08 

(Amtsbl. 08.1596) geändert durch Art. 4 i. V.m. Art. der Verordnung zur .A'nderung l'On Ver

ordmmgcn (;ufdem G.::hier des Schulrechts hlm 04.08.14 (AmtsbL I 14,343) des Saarlandcs. 

Damit könnte auch der Regelungsbereich der bestehenden VwV-Schuldatenschut:z a._it;_tuali~ 

siert werden. Die VwV könnte ggfs. entfallen. 

Zu Absatz 2: Die BA will Jugendliche beraten, vennittcln und fördcm. Besondere Problem

gruppen sind Schuhbbiecher, Jugendiiche ohne Ausbildungsplatz und Ausbildungsabbrc~ 

eher. Hier will die BA durch eine gczielte Ansprache frühzeitig einen geeigneten Ausbil

dungsplatz vermitteln. Bereits derzeit existiert ein umfangreiches Programm d~T BA im Feld 

Berufsberatung in den Schulen, das Schüler innerhalb der Schnle und in den Klassen erreicht 

und das gg[ auch eine individuelle Berntung durch Praxisberater ermöglicht. Unter anderem 

l)ietet cllc BA. strukturiert w1 sächsischen Schulen Beratung in Bcrufsorientierungseinheiten, 

ohne dass es bisher einer DatenveraTbcitung bedurft hätte, vgL für alle Maßnahmen: 

http: i />NVv'\V .l0i b n i 7. -gym nasi UlT]-J ci wi g .dc/indc x. p h p/k oo perati o nspartner/partn er -ac: cn tur

fuer-arbeit , http://\V'0i\V.55-mittclschulc-dresden.de/indcx.ghp/aa. Hier ist nicht bekannt, 

dass die Beratungsmaßnahmen an den Schulen vor Ort nicht ausreichend bzw. nichl erfolg

reich gewesen sind. Auch bietet sich die BA generell zur Beratung an, vgl. unter anderem 

https :/lw'-N\1. . arbeits3 gcntu r. dl:/ web/ coptep.t/D E/ di ensts te 11 en/rds/ dresd en/ Agcntt1r/De 1" i l/ind 

~x_,P,.trn?dlContentTd=L60 19022DSTBi\T496514. 

\\Fährend des Gesetzgebungsvorhabens hat die BA den Wunsch geäußert. über einen länge

ren Zeitraum (drei Jahre vor Abschluss) jährlich eine Cbcrmittlung von Schülerdaten mit 

Einwilligung des Betroffcn..::n vort~uschcn. Eine Bcgtündung, warum dies verhältnismäßig, 

insbesondere geeignet W1d erforderlich ist, ist nicht erkennbar. Vielmehr v.rürden Daten von 

Schülem übermitteiL die später nie mit der BA im Bereich der Vennlttlung in Kontakt 

kommen, da bereits Studienplatz oder Lehrstelle ausgewählt sind. die Ausbildung absol-viert 

wird und eine Arbeitsstelle gefunden wird. Tnsbesondere bleibt eine ohne gesetzliche Andc

rung bereits jetzt durchfUhrbare DatenmitteJung durch die Schule bzw. eine Übergabe von 

Beratungsangebotsschreiben der BA an der Schule durch diese n:it demselben gev\'Ünschten 

Ergebnis der Lusteilung an die Schüler und Eiternsorgeberechtigten in der Betrachtung un

beachtet 
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Setzt man doch das derzeit im Schulgesetzentwurf vorgeschlagene Modell einer einmaligen 

Datenübermittlung voraus, so wäre es mit Modifikationen zu akzeptieren: 

§ 63b 

Zeitpunkt der Übermittlung sollte nicht generell das Verlassen der Schule (§63a, 

Abs. 2 SchulG-Entw), sondern der Anfang des letzten Schuljahres, ggf. das Ende des 

vorhergehenden Schuljahres sein. Dies ist der Erfahrung nach der Zeitraum, an dem 

die Berufs- bzw. Studienwahl in den Fokus tritt und bei dem eine Ansprache der BA 

den deutlichsten Effekt hätte. Bei Schulabbrechem sollte, wie vorgeschlagen, das 

Verlassen der Schule maßgeblich sein. 

Bei mindet:jährigen Betroffenen hat aus Rechtsgründen neben deren Einwilligung 

auch die Einwilligung der Elternsorgeberechtigten zu treten, das auch, um die Nach

haltigkeit der Entscheidung zu befördern. Die Auswahl des Ausbildungs- bzw. Stu

dienplatzes ist regelmäßig eine gemeinsame Entscheidung mit großen Auswirkungen 

für den weiteren Lebensweg. 

Die Vorscruift ist grundsätzlich und rechtsförmlich zu prüfen. Verwendet wird der wenig 

gebräuchliche Begriff" statistische Erhebung". Möglicherweise handelt es sich um Statisti

ken im Verwaltungsvollzug und es bedarf keiner Regelung im Gesetz. Teile der Vorschrift 

zu schulstatistischen Datenerhebungen sind zu streichen. Insbesondere eine Auskunftspflicht 

der Schüler und Eltern, der Lehrer und Schulleiter, der pädagogischen Fachkräfte im Unter

richt an den Förderschulen und anderen Personals an Schulen sowie der Träger der Schulen 

in freier Trägerschaft ist angesichts des Inhalts- und Datenvolumens, das in dem automati

sierten Verfahren Sachs SVS ohnehin gespeichert worden ist, meiner Überzeugung nach 

nicht angemessen. 

Soweit statistikrechtliche Vorschriften notwendig sein sollten, könnte im Übrigen - die 

Auskunftspflichten ausgenommen - z. B. die Regelung des Landes Baden-Württemberg im 

Schulgesetz als Vorlage dienen, vgl. § 115 Schul GB W. 

Mit freundlichen Grüßen 

~g s~C)~ 
Referatsleiter 




